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BUNDESKANZLERAMT : OSTERREICH

BUNDESMINISTER
DR. JOSEF OSTERMAYER

An die

Prasidentin des Nationalrats
Doris BURES

Parlament

1017 Wien

GZ: BKA-353.120/0020-1/4/2015 Wien, am 24. April 2015

Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Doppler, Kolleginnen und Kollegen haben am
25. Februar 2015 unter der Nr. 3821/J an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend ressortbezogene Umsetzung von EU-Richtlinien und -Verord-
nungen gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt:

Einleitend weise ich darauf hin, dass grundsatzlich nur Richtlinien gemal® Art. 288
Abs. 3 AEUV von den Mitgliedstaaten in innerstaatliches Recht umzusetzen sind.
Verordnungen gemald Art. 288 Abs. 2 AEUV hingegen gelten ,unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat®. Ein Umsetzungsbedarf besteht nur ausnahmsweise, und zwar bei sol-
chen Verordnungen, die durch DurchfuhrungsmalRnahmen des nationalen Gesetzge-
bers vervollstandigt werden mussen und zu diesem Zweck eine entsprechende Er-

machtigung enthalten.
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Zu Frage 1:

» Wie viele und welche EU-Richtlinien und —Verordnungen lhren Aufgabenbereich
betreffend, wurden seit Osterreichs Beitritt zur EU in Osterreich umgesetzt? (auf-
gegliedert nach Richtlinien, Verordnungen, sowie jeweiligem Datum der Umset-
zung)

Osterreichische Rechtsvorschriften, durch die ein bestimmter Rechtsakt der Europa-
ischen Union umgesetzt wird, enthalten regelmafig einen Hinweis auf diesen Um-

stand (sog. Umsetzungshinweis, vgl. dazu das EU-Addendum zu den Legistischen

Richtlinien 1990, Rz 37, abrufbar auf der Homepage des Bundes-kanzleramtes
unter: http://www.bka.gv.at/2004/4/15/addendum.doc). Zusatzlich besteht die Praxis,
bei der Kundmachung von Rechtsvorschriften im Bundesgesetzblatt im Informations-

balken u.a. die CELEX-Nummer der umgesetzten Richtlinie anzufihren. Dadurch
sind die Informationen darlber, wie viele und welche Rechtsakte der Europaischen
Union zu welchem Zeitpunkt in Osterreichisches Recht umgesetzt wurden, fur jeden
Burger und jede Burgerin Uber das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) ein-

fach zuganglich und nachvollziehbar.

Zu Frage 2:

» Welche rechtlichen Konsequenzen hatten die jeweiligen Umsetzungen dieser
Richtlinien und Verordnungen auf die Blrger und Birgerinnen Osterreichs?

Die rechtlichen Konsequenzen einer Rechtsvorschrift, die der Umsetzung einer
Richtlinie der Europaischen Union dient, ergeben sich aus der jeweiligen umsetzen-
den Rechtsvorschrift selbst. Sie sind damit in jedem Einzelfall auch fur jeden Burger
und jede Burgerin Uber das RIS sichtbar und nachvollziehbar.

Zu Frage 3:

> Welchen budgetédren Niederschlag fanden diese Umsetzungen? (aufgegliedert
nach Budgetaufwdnden und Legislaturperioden)

Durch das Bundesgesetz Uber die Fuhrung des Bundeshaushaltes (Bundeshaus-
haltsgesetz 2013 — BHG 2013), BGBI. | Nr. 139/2009, wurde unter dem Titel der Wir-
kungsorientierten Folgenabschatzung ein neues Regelungssystem fur die Abschat-

zung der Folgen von Rechtssetzungsvorhaben und sonstigen Vorhaben von auler-
ordentlicher finanzieller Bedeutung grundgelegt. Die wesentlichen gesetzlichen
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Grundlagen sind in §§ 17f BHG 2013 enthalten. Demnach haben alle mit der Vorbe-
reitung der Erlassung von Rechtsvorschriften des Bundes, der Vorbereitung sonsti-
ger rechtsetzender Ma®nahmen grundsatzlicher Art oder der Vorbereitung von Vor-
haben gemall § 58 Abs. 2 BHG 2013 betrauten Organe auf deren wesentliche Aus-

wirkungen Bedacht zu nehmen. Jedenfalls sind finanzielle Auswirkungen, wirt-

schafts-, umwelt- und konsumentenschutzpolitische Auswirkungen sowie Auswirkun-
gen auf Kinder und Jugend, auf die Verwaltungskosten fur Burgerinnen und Burger
und fur Unternehmen, in sozialer Hinsicht und insbesondere auch auf die tatsachli-
che Gleichstellung von Mannern und Frauen zu berucksichtigen (Abs. 1). Die Einzel-
heiten werden im Wesentlichen der Regelung durch ein System von Verordnungen

Uberlassen.

Im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen verweise ich auf die Verordnung der
Bundesministerin fur Finanzen dber die Abschatzung der finanziellen Auswirkungen
auf die oOffentlichen Haushalte im Rahmen der wirkungsorientierten Folgenabschat-
zung bei Regelungsvorhaben und sonstigen Vorhaben (WFA-Finanzielle-Auswirkun-
gen-Verordnung — WFA-FinAV), BGBI. Il Nr. 490/2012. Dargestellt werden die Ergeb-
nisse der Wirkungsorientierten Folgenabschatzung in zusammenfassender Weise im
Vorblatt und mit naheren Ausfuhrungen zu voraussichtlich wesentlichen Auswirkun-
gen in der Ergebnisdarstellung der Wirkungsorientierten Folgenabschatzung, die —
als Teil der Materialien von Regelungsvorhaben — den Erlduterungen voranzustellen
ist (vgl. Rundschreiben, EinflUhrung der Wirkungsorientierten Folgenabschatzung;
Auswirkungen in legistischer Hinsicht; abrufbar auf der Homepage des Bundeskanz-
leramtes unter: http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?Cobld=49906).

Bei frUheren Rechtssetzungsvorhaben, die noch nicht unter die Regelungen des
WFA-Regelungssystems fielen, waren die finanziellen Auswirkungen eines vorge-
schlagenen Entwurfs im Allgemeinen Teil der Erlduterungen moglichst genau anzu-
geben (vgl. Legistischen Richtlinien 1979 (Teil IV: Erlauterungen zu Entwurfen von
Rechtsvorschriften), Rz. 90, abrufbar auf der Homepage des Bundeskanzleramtes

unter: http://www.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?Cobld=1658).

Diese Regelungen uber die Abschatzung und Darstellung der finanziellen Auswirkun-
gen von Rechtssetzungsvorhaben gelten bzw. galten unabhangig davon, ob mit dem
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jeweiligen Rechtssetzungsvorhaben ein Rechtsakt der Europaischen Union umge-
setzt wird oder nicht. Die finanziellen Auswirkungen sind daher auch bei Rechtset-
zungsvorhaben zur Umsetzung von Unionsrecht fur jeden Burger und jede Burgerin

sichtbar und nachvollziehbar.

Mit freundlichen GrilRen

Dr. OSTERMAYER

IJPUSIMrSEPQ2WK9RzKhUr6r2T2BFmM54EXb2kpSw8IsGwTbhQh2QiRzO/uACyVoLNBpb
eNNCF/1N2J/fQIxU7WzPXniM+pdsOowB92eQ+B2IDtEkOzkk48KqR6jGoDSCDWk610t
3V21ZvTiTsTx4UdRhjnQm3GTdevihd7CRiboaM4G4QRQtql9VsOgqocXnXIAr50s9H;j
Signaturwert ktiBdZ/NoSyX1H+I19cQrE/is77Goyfvg+zklpCY5mPblglkQcpnukHyhSZTwU8taSUD
a2HSnxVyjtLhghcPX7swugqQg8APGwWZ6Gjq0PeuATQQo7laplBbCECNKINmMx+0+8MTno
JHCkasQ==
K & 5?{? Uitereidine serialNumber=812559419344,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
% #
‘::‘} “}F Datum/Zeit 2015-04-24T09:49:54+02:00
* g P = CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-
ot light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
Aussteller-Zertifikat : _
BUNDESKANZLERAMT elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
AMTSSIGNATUR Serien-Nr. 1026761
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Prufung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at
Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter: http://www.bka.gv.at/verifizierung

www.parlament.gv.at



		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




